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Einleitung

Zweck dieses Begleithefts ist es, einen grundsätzlichen
Überblick über die wehrpolitische Information zum The-
ma „gesetzliche Grundlagen und Aufgaben des ÖBH“ zu
geben. Neben den gesetzlichen Grundlagen und den
Aufgaben des ÖBH wird die neue Spitzengliederung des
BMLVS, die allgemeine Wehrpflicht und das Milizsystem
dargestellt. Dabei stützt sich diese wehrpolitische Infor-
mation vorwiegend auf das Stundenbild 7
„Bedrohungsszenarien und Aufgaben des ÖBH“ ab.

Die einzelnen Überschriften beziehen sich auf die Unter-
schriften der jeweiligen Folien, die im roten Untertitel
der Folienbezeichnung aufscheinen.

Adressaten sind vorwiegend die Vortragenden der
staats– und wehrpolitischen Bildung sowie die Informa-
tionsoffiziere des Österreichischen Bundesheeres, die
im Rahmen der  Politischen Bildung mit  diesem Lehrbe-
helf eine entsprechende Unterlage zur Verfügung ge-
stellt bekommen. Darüber hinaus soll dieses Begleitheft
auch ganz allgemein Vortragsvorlage zum genannten
Thema sein.

Die hier verwendeten personenbezogenen Ausdrücke
betreffen, soweit dies inhaltlich in Betracht kommt,
Frauen und Männer gleichermaßen.

Für Ergänzungen und Anmerkungen bitte sich an folgen-
de Adresse wenden:

ObstdhmfD Mag. Dietmar PFARR, M.A.
Zentrum für Menschenorientierte Führung und
Wehrpolitik
Landesverteidigungsakademie
AG Stiftgasse, Stiftgasse 2a, 1070 WIEN
Tel: +43 (0) 50201 10 28420
Email: dietmar.pfarr@bmlvs.gv.at
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Die gesetzlichen Grundlagen

Der Auftrag des Österreichischen Bundesheeres ist in
Artikel 9a und Artikel 79 Bundesverfassungsgesetz (B-
VG) verankert.

Für den Auslandseinsatz, der im Artikel 79 B-VG nicht
angesprochen wird, bildet das Bundesverfassungsge-
setz über Kooperation und Solidarität bei der Entsen-
dung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland
(KSE-BVG) die entsprechende verfassungsrechtliche
Grundlage.

Sämtliche Aufgaben des Bundesheeres werden noch-
mals im § 2 Absatz 1 Wehrgesetz 2001 zusammenge-
fasst.

Wesentlich ist, dass alle Aufgaben des ÖBH im Verfas-
sungsrang stehen und daher nur mit Zweidrittelmehr-
heit des Nationalrates geändert werden können. Dies
betrifft auch allfällige weitere Aufgaben des ÖBH.

Deswegen regelt das „Bundesverfassungsgesetz über
Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von
Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland“ (KSE-
BVG)  diese Entsendungen.
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Die Aufgaben des ÖBH (Art. 9a B-VG)

Im Artikel 9a B-VG wird die umfassende Landesverteidi-
gung (ULV) und deren Teilbereiche (militärische, geisti-
ge, zivile und wirtschaftliche) festgeschrieben. Die neue
Sicherheitsdoktrin spricht in diesem Zusammenhang
vom Konzept der „umfassenden Sicherheitsvorsor-
ge“ (USV).

Aufgabe der ULV ist es, die Unabhängigkeit nach außen
sowie die Unverletzlichkeit und Einheit des Bundesge-
bietes, insbesondere zur Aufrechterhaltung und Verteidi-
gung der immerwährenden Neutralität, zu bewahren (B-
VG 9a Absatz 1).

Ebenso wird im Artikel 9a Absatz 3 die Wehrpflicht ver-
fassungsrechtlich verankert. Dies bedeutet, dass für
eine Aufhebung oder Aussetzung der Wehrpflicht eine
Zweidrittelmehrheit im Nationalrat erforderlich ist.

Darüber hinaus sind im Artikel 9a Absatz 3 und 4 die
Möglichkeit für Frauen, freiwillig Dienst zu leisten sowie
die Verpflichtung zur Ableistung des Zivildienstes als
Ersatzdienst verankert.

Exkurs: Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Europäischen
Menschenrechtskonvention darf niemand gezwungen
werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. Nach
Artikel 4 Absatz 3 lit b gilt nicht als Zwangs- oder Pflicht-
arbeit „jede Dienstleistung militärischen Charakters,
oder im Falle der Verweigerung aus Gewissensgründen
in Ländern, wo diese als berechtigt anerkannt wird, eine
sonstige anstelle der militärischen Dienstpflicht treten-
de Dienstleistung“.

In Österreich ist die Europäische Menschenrechtskon-
vention im Verfassungsrang.
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Die Aufgaben des ÖBH (Art. 79 B-VG)

Artikel 79 B-VG legt den konkreten Auftrag des Österrei-
chischen Bundesheeres fest.

Primäre Aufgabe des ÖBH ist die militärische Landesver-
teidigung (Artikel 79 Absatz 1 B-VG), wobei das Bundes-
heer nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzu-
richten ist.

Weitere Aufgaben des ÖBH werden im Artikel 79 Absatz
2 B-VG festgelegt. Voraussetzung ist hier die Inan-
spruchnahme durch die gesetzmäßige zivile Gewalt (=
Assistenzeinsätze im Inneren)

· zum Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtun-
gen und ihrer Handlungsfähigkeit sowie der de-
mokratischen Freiheiten der Einwohner;

· zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicher-
heit im Inneren überhaupt;

· zur Hilfeleistung bei Elementarereignissen und
Unglücksfällen außergewöhnlichen Umfanges.

Diese  Aufgaben  werden  im  Paragraphen  2  Abs.  1  lit  a
bis c des Wehrgesetzes nochmals angeführt. Werden für
einen Einsatz nach § 2 (1) lit a-c WG Wehrpflichtige des
Miliz- und Reservestandes herangezogen, so verfügt
diesen Einsatz bis zu einer Gesamtzahl von 5.000 Wehr-
pflichtigen der Bundesminister für Landesverteidigung
und Sport, darüber hinaus der Bundespräsident. Auf
diese Zahl sind die Wehrpflichtigen während sechs Mo-
nate nach vollendeter Leistung des Grundwehrdienstes
nicht anzurechnen.

Weitere Aufgaben des Bundesheeres sind durch Bun-
desverfassungsgesetz zu regeln. Dies bedeutet zum
Beispiel, dass für Einsätze des Bundesheeres im Aus-
land ein eigenes Bundesverfassungsgesetz geschaffen
werden musste. Dies geschah nach dem EU-Beitritt Ös-
terreichs 1995 im Jahre 1998 durch die Verabschie-
dung des Bundesverfassungsgesetzes für Kooperation
und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und
Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG).

Auf Ermächtigung der Bundesregierung können die Be-
wachung von Botschaften und der Schutz kritischer Inf-
rastruktur als originäre Aufgabe im Rahmen der erteil-
ten  sicherheitsbehördlichen  Ermächtigung  durch  das
ÖBH übernommen werden.
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Rechtliche Grundlagen für internationale Einsätze
des ÖBH

§ 1 Absatz 1 KSE-BVG regelt die Entsendung von Einhei-
ten und Einzelpersonen in das Ausland.

Basis ist die solidarische Teilnahme an
· Maßnahmen der Friedenssicherung einschließ-

lich der Förderung der Demokratie, Rechtstaat-
lichkeit und Schutz der Menschenrechte im Rah-
men einer internationalen Organisation oder der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSZE) oder in Durchführung von Be-
schlüssen  der  Europäischen  Union  im  Rahmen
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
oder

· Maßnahmen der humanitären Hilfe und der
Katastrophenhilfe oder

· Maßnahmen der Such- und Rettungsdienste oder
· Übungen und Ausbildungsmaßnahmen zu den

genannten Zwecken.

Beispiele dafür sind die Rechtsstaatlichkeitsmission
EULEX im Kosovo an der auch österreichische Beamte
des Innenministeriums teilnehmen oder die Entsendung
einer österreichischen AFDRU-Katastrophenhilfseinheit
(AFDRU = Austrian Forces Disaster Relief Unit) nach
Pakistan nach dem Erdbeben im Oktober 2005.

Ebenso  können  nach  Artikel  1  Absatz  2  KSE-BVG  zur
Durchführung von Übungen und Ausbildungsmaßnah-
men im Bereich der militärischen Landesverteidigung
(Art. 79 Abs. 1 B-VG) Einheiten und Personen entsendet
werden.

Für Entsendungen zur solidarischen Teilnahme an Maß-
nahmen der Friedenssicherung, der humanitären Hilfe
sowie der Katastrophenhilfe ist die Bundesregierung im
Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalra-
tes verantwortlich. In Österreich sind alle Angelegenhei-
ten, die das Ausland betreffen, im Zuständigkeitsbe-
reich des Außenministeriums. Daher erfolgt in der politi-
schen Praxis eine Beschlussfassung für einen Auslands-
einsatz zumeist aufgrund eines Antrages des Außenmi-
nisters und des Verteidigungsministers an die Bundes-
regierung.

Für Entsendungen zur Teilnahme an Maßnahmen des
Such- und Rettungsdienstes ist der zuständige Minister
berufen. Dieser hat die Bundesregierung über die Ent-
sendung von Einheiten unverzüglich zu benachrichtigen.
Dies bedeutet, dass für die Entsendung von Soldaten
der Verteidigungsminister und für Mitarbeiter des Ret-
tungswesens der Innenminister zuständig ist.

Die neue österreichische Sicherheitsstrategie führt als
Kriterien für die Beteiligung an Missionen und Operatio-
nen an:
· Grad der sicherheitspolitischen Auswirkung der

betreffenden Situation auf Österreich
· europäische Solidarität und die Bedeutung der

jeweiligen Aktivität für die Sicherheit der EU bzw.
Europas

· internationale Solidarität und die Bedeutung der
jeweiligen Aktivität für die globale Sicherheit

· Auswirkung einer Teilnahme auf die Stellung Ös-
terreichs in der betreffenden Organisation

· geografische Lage der betreffenden Mission
· Verfügbarkeit geeigneter österreichischer Kräfte

im zivilen wie militärischen Bereich
· die sich daraus ergebenden finanziellen Belas-

tungen
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Einsätze des ÖBH

Inlandseinsätze

Wie bereits im Stundenbild 2 „Demokratie und Staat“
erläutert, ist die Aufgabe des ÖBH die militärische Lan-
desverteidigung.

Bisher gab es zwei Einsätze des ÖBH nach Paragraph 2
Absatz 1 Wehrgesetz:

1. Den Einsatz anlässlich der Ungarnkrise 1956 und

2. den Einsatz zur Sicherung der Staatsgrenze an-
lässlich der Unabhängigkeitserklärung Sloweni-
ens am 26. Juni 1991 und den darauffolgenden
Auseinandersetzungen zwischen der Jugoslawi-
schen Volksarmee und den Territorialkräften Slo-
weniens. Dieser Einsatz dauerte vom 28. Juni bis
zum 31. Juli 1991.

Darüber hinaus kann das ÖBH zu Assistenzeinsätzen
herangezogen werden. Zu solch einer Heranziehung des
Bundesheeres sind alle Behörden und Organe des Bun-
des, der Länder und Gemeinden innerhalb ihres jeweili-
gen Wirkungsbereiches berechtigt (§ 2 Abs. 5 WG).

Ist für einen Assistenzeinsatz eine Heranziehung von
mehr als 100 Soldaten erforderlich so obliegt sie
1. der Bundesregierung oder
2. sofern die Heranziehung zur Abwehr eines offen-

kundigen, nicht wiedergutzumachenden, unmit-
telbar drohenden Schadens für die Allgemeinheit
unverzüglich erforderlich ist, dem Bundesminister
für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für Landesverteidigung und Sport. Die Bun-
desregierung ist darüber unverzüglich zu unter-
richten.

Beispiele für Inlandseinsätze sind:
· der Assistenzeinsatz des ÖBH zur Grenzraum-

überwachung an der österreichischen Staats-
grenze zur Slowakei und Ungarn von 1990 bis
2011,

· der Lawineneinsatz 1999 in Galtür oder
· die  Hochwassereinsätze  an  der  Donau  im  Jahr

2002 und 2013.

Die Österreichische Sicherheitsstrategie sieht dabei
einen Beitrag des Österreichischen Bundesheeres für
Katastrophenhilfseinsätze im Inland von mindestens
12.500 präsenten Soldaten vor.
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Einsätze des ÖBH

Auslandseinsätze

Österreich beteiligt sich im Rahmen von Auslandseinsät-
zen
· an internationalen Missionen der Vereinten Nati-

onen (UN - Beispiel UNIFIL)
· im Rahmen der Gemeinsamen Außen und Sicher-

heitspolitik an Einsätzen der Europäischen Union
(EU - Beispiel EUFOR ALTHEA)

· an  Missionen,  die  von  der  NATO  aufgrund  einer
UN-Sicherheitsratsresolution geleitet werden
(Beispiel KFOR).

Ziel nach der österreichischen Sicherheitsstrategie ist
die Sicherstellung einer lagebedingten Entsendung von
mindestens 1.100 Soldaten als Dauerleistung für Aus-
landseinsätze.

Eine Übersicht über die aktuellen Inlands- und Aus-
landseinsätze des ÖBH ist auf der Homepage des
BMLVS und in den Truppendienstheften zu finden.

Gesetzliche Grundlagen und Aufgaben des ÖBH
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Die Zentralstellengliederung

Die neue Zentralstellengliederung umfasst das Kabinett
des Bundesministers, das Innovationsbüro, die Gruppe
Revision, die Abteilung Parlaments-, Ministerrats– und
Volksanwaltschaftsdienst, das Zentrum für Information
und  Wehrpolitik  sowie  die  Sektion  I  (Präsidiale,  Perso-
nal , Recht), die Sektion II (Sport) und die Generalstab.

Hauptaufgaben der Sektion I sind Präsidial-, rechtliche
und legistische Angelegenheiten des BMLVS sowie Pla-
nung, Steuerung und Verwaltung des gesamten Perso-
nals Landesverteidigung & Sport und der dafür erforder-
lichen Ressourcen und Prozesse. Der Leiter der Sektion
I ist der oberste Berater des Bundesministers in Perso-
nalfragen.

Die Sektion II ist für die Angelegenheiten des Sports
verantwortlich. Hauptaufgaben sind der Spitzen-, Brei-
ten- und Leistungssport, die Sportförderung, die Abrech-
nung und das Controlling sowie der Heeressport.

Der Generalstab wird durch den Chef des Generalstabes
geleitet. Er ist der oberste Berater des Bundesministers
in allen militärischen Fragen. Dem Chef des Generalsta-
bes unterstehen die Generalstabsdirektion sowie die
Sektionen III (Bereitstellung) und IV (Einsatz), das Hee-
resnachrichtenamt, das Abwehramt und die Militärver-
tretung Brüssel.

Hauptaufgaben der Generalstabsdirektion sind die über-
greifende strategische Leitung und Steuerung auf Ebe-
ne des Generalstabs sowie die Bereiche Sicherheits-
und Verteidigungspolitik als auch die Belange der Vertei-
digungsforschung und die Militärstrategie.

Rüstungspolitik, Struktur- und Bedarfsplanung, Logistik,
Wehrtechnik, Bereitstellung von Ausrüstung, Rüstung
und Infrastruktur sowie die Führung des Kommandos
Führungsunterstützung & Cyber Defence und des Kom-
mandos Logistik umfassen die Agenden der Sektion III.

Hauptaufgaben der Sektion IV sind die Ausbildung und
die allgemeine Einsatzvorbereitung, die Sicherstellung
von Einsätzen, einsatzbezogenes Krisen- und Betriebs-
management sowie die Führung der Kommanden Land-
streitkräfte und Luftstreitkräfte, des Jagdkommandos
und der Akademien.

Gesetzliche Grundlagen und Aufgaben des ÖBH
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Die Führungsstrukturen

Die obersten Kommandostrukturen des Österreichi-
schen Bundesheeres umfassen das Kommando Land-
streitkräfte, das Kommando Luftstreitkräfte, das Kom-
mando Logistik und das Kommando Führungsunterstüt-
zung und Cyber Defence umfassen.

Das Kommando Landstreitkräfte ist für die Führung
aller Militärkommanden, der Brigaden und der Heeres-
truppenschule sowie der Auslandseinsatzbasis verant-
wortlich. In seinem Bereich befindet sich dann auch die
Masse der Reaktionskräfte des Österreichischen Bun-
desheeres.

Das Kommando Luftstreitkräfte umfasst alle fliegeri-
schen Elemente des Österreichischen Bundesheeres,
die aktiven und passiven Elemente der Luftraumüber-
wachung sowie die Flieger- und Fliegerabwehrtruppen-
schule.

Im Kommando Logistik erfolgt eine weitgehende Bünde-
lung der wesentlichen Elemente der Logistik des ÖBH
sowohl im Einsatz als auch im Normbetrieb.

Im Kommando Führungsunterstützung & Cyber Defence
werden die wesentlichen Elemente der Führungsunter-
stützung im ÖBH zusammengeführt.

Die Akademien sind der wesentliche Leistungsträger für
den Bereich der Kaderausbildung des Österreichischen
Bundesheeres. Sie sind verantwortlich für die Realisie-
rung einer zeitgemäßen Offiziersausbildung nach Maß-
stäben des Bologna-Prozesses und für die zielgerichtete
Unteroffiziersausbildung unter Betonung der militäri-
schen Erfordernisse.

Neben den Land- und Luftstreitkräften verfügt das Ös-
terreichische Bundesheer auch über Spezialeinsatzkräf-
te. Kern dieser Teilstreitkraft sind die Soldaten des
Jagdkommandos.
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Neugliederung des ÖBH

Um auf die modernen Bedrohungen schneller und wir-
kungsvoller reagieren zu können, wurden auch die Groß-
verbände des ÖBH neu gegliedert:

Aus der 3. Panzergrenadierbrigade in Mautern wurde
das „Kommando Schnelle Einsätze“. Die Soldaten spezi-
alisieren sich auf Missionen im In- und Ausland und Ein-
sätze im urbanen Umfeld.

Die 4. Panzergrenadierbrigade in Hörsching ist die
„Schwere Brigade“. Alle Panzerbataillone des Bundes-
heeres sind hier zusammengefasst. Sie werden für ro-
buste Einsätze im In- und Ausland eingesetzt.

Die 7. Jägerbrigade in Klagenfurt bildet die „Leichte Bri-
gade“.  Die  Soldaten  dieser  Brigade  sind  vor  allem  für
Einsätze zur Stabilisierung im Ausland zuständig und
sind außerdem für das Landen aus der Luft ausgebildet.

Das „Kommando Gebirgskampf“ in Innsbruck entstand
aus der 6. Jägerbrigade. Diese Soldaten sind speziali-
siert auf den Einsatz im Mittel- und Hochgebirge.

Gesetzliche Grundlagen und Aufgaben des ÖBH



Staats– und wehrpolitische Bildung im Bundesheer
Wehrpolitische Informationen

Die Wehrpflicht

Artikel 9a Absatz 3 B-VG legt fest, dass jeder männliche
Staatsbürger wehrpflichtig ist. Dies bedeutet, dass die
Wehrpflicht im Verfassungsrang steht.

Darüber hinaus bestimmt Artikel 9a Absatz 4 B-VG,
dass, wer die Erfüllung des Wehrdienstes aus Gewis-
sensgründen verweigert und hievon befreit wird, die
Pflicht hat, einen Ersatzdienst (Zivildienst) zu leisten.

Der Grundwehrdienst in Österreich dauert sechs Mona-
te  (Paragraph  20  Absatz  1  WG),  der  Zivildienst  neun
Monate (Paragraph 1 Absatz 5 ZDG).

Wehrpflichtige gehören für die Dauer der Wehrpflicht
dem Präsenzstand, dem Milizstand oder dem Reserve-
stand an.

Dem Präsenzstand gehören an
· Personen, die zum Präsenzdienst oder zum Aus-

bildungsdienst einberufen sind bzw.
· Personen, die dem Bundesheer auf Grund eines

Dienstverhältnisses angehören.

Dem Milizstand gehören Wehrpflichtige außerhalb des
Präsenzstandes an, die den Grundwehrdienst vollstän-
dig geleistet haben und nicht in den Reservestand ver-
setzt oder übergetreten sind (Wehrpflichtige des Miliz-
standes).

Dem Reservestand gehören Wehrpflichtige an, die we-
der dem Präsenzstand noch dem Milizstand angehören
(Wehrpflichtige des Reservestandes).

Die Dauer der Wehrpflicht erstreckt sich für alle Öster-
reicher männlichen Geschlechts ab dem vollendeten
17. Lebensjahr bis zum vollendeten 50. Lebensjahr. Für
Offiziere, Unteroffiziere oder Spezialkräfte endet die
Wehrpflicht  mit  dem Ablauf  des Jahres,  in  dem sie  das
65. Lebensjahr vollenden.

Frauen können aufgrund freiwilliger Meldung einen Aus-
bildungsdienst  in  der  Dauer  von  mindestens  zwölf  Mo-
naten bis zu insgesamt vier Jahren leisten (Paragraph
37 Absatz 1 WG). Sie können die Freiwilligenmeldung
bis zum Ausbildungsdienst zurückziehen bzw. im Ausbil-
dungsdienst jederzeit schriftlich ihren Austritt erklären.

Gesetzliche Grundlagen und Aufgaben des ÖBH
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Das Milizsystem

Artikel 79 B-VG legt fest, dass dem Bundesheer die mili-
tärische Landesverteidigung obliegt. Dabei ist es nach
den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten. Dies
bedeutet, dass das Milizsystem im Verfassungsrang
steht.

Dem Milizstand gehören Wehrpflichtige außerhalb des
Präsenzstandes an, die den Grundwehrdienst vollstän-
dig geleistet haben und nicht in den Reservestand ver-
setzt oder übergetreten sind (Wehrpflichtige des Miliz-
standes). Sie nehmen, obgleich sie hauptsächlich ihrem
privaten Beruf nachgehen, in der Einsatzorganisation
des ÖBH Aufgaben war.

Zur Erhaltung und Vertiefung der erworbenen militäri-
schen Befähigungen leisten Wehrpflichtige des Miliz-
standes auf Grund freiwilliger Meldung oder einer Ver-
pflichtung Waffenübungen (Paragraph 21 Absatz 1 WG).

Die Gesamtdauer der Milizübungen beträgt
· für Offiziersfunktionen 150 Tage,
· für Unteroffiziersfunktionen 120 Tage und
· für die übrigen Funktionen 30 Tage.

Die Träger der Milizausbildung sind die Militärkomman-
den.

In Österreich können Frauen freiwillige Waffenübungen
und Funktionsdienste leisten (Miliztätigkeit für Frauen).

Derzeit werden rund 50% des Personals bei Auslands-
einsätzen durch Milizsoldaten gestellt. Auch im Inland
nehmen Angehörige der Miliz Einsatzaufgaben wahr,
etwa bei Hilfs– und Katastropheneinsätzen.

Als zusätzliche Aufgabe für das Bundesheer seitens der
politischen Führung ist der Schutz kritischer Infrastruk-
tur vorgesehen. Dies soll ein zentraler Auftrag für die
Miliz werden.
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Fragen

Nun können Sie beantworten!

Welchen Auftrag hat das ÖBH?

Wie lange dauert der Grundwehrdienst?

Gesetzliche Grundlagen und Aufgaben des ÖBH
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